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Sc « Brotgetreide verfüttert , verfü» »i«tfich
am « aterlande » nv macht fich strafbar.

Amtlicher Ml?
» ««!-»>, »» » eree » « i>e»er« »iber be*

ÄS « SM » S
, „ Z — " —" ' *' ■ i2 - , « *. »»« ».Lsssstss  sg ?« gi ;
I« K für1'eta-bSS- tSfl*®«1«
werden an die Erledigung binnen5 Tag - erinnert.

Mefterbttrg , den 12. Januar 1915. Wer
Piehse «che«v»li ?ettiche

Die Maul- und Klauenseuche ist auch Mähren erloschen,
«eine vtehseuchenvolizeilicheAnordnung vom 18. November 1914
wird daher hiermit aufgehoben.

Diese Anordnung tritt sofort mit ihrer Veröffentlichung im

grC>  ycVc” »tug . den 12. Januar 1915. Der L««drat .
Bekanntmachung.

Da die Maul* und Klauenseuche keinen HindttungSgrund
mehr bietet, so mache ich darauf aufmerksam, daß »er Markt t
»e ««er- b am Sie «st «g. den IS- »'
*" ^ W-! Ä »ra . den 14. Januar 1915. S-- U * ** _

Anordnung, .
betreffen» Werb- t be. v. rzeMgen Kchlachtra- v- a K- ne
' Aut Grund deS^ 1 der Bekanntmachung deS Stellvertreter»

des Reichskanzlers, betreffend das Schlachten von Schweineu und
Kälbern, vom 19. Dezember 1914 (ReichS-Gesetzbl. S . 5-rv) mr°

VSS ’SSMtn  von sichtbar trächtigenS. uen ist»erb-teu.8 2 Da« « erbot findet keine Anwendung ans Schlachtungen,
di? geschehen, veil zu befürchten ist. daß das Vn
kranknng verenden werde oder well e» infolge ei le« g Sf«
sofort getötet»erden mutz. Solche Schlachtungen find tr a;
für de, Schl-chtungSort ^
innerhalb dreier Tage nach dem -Utig » .

Ferner findet das Verbot ke«e Anwendung am o»s
de« « ««lande eingeführte Schlachtvieh. . ^szs,sä  ä » ä -‘*
- 1? i ««. i6(I,
i« Deutschen Reichs, und Preutztscheu Staatsanzeiger in Kraft.

Die Anordnung, betreffend Verbot des vorzeitige» Schlachten»
von Sauen, vom 6. Oktober 1914 wird aufgehoben.

«erlitt , de« 23. Dezember 1914.
9 Per Minister fttr Lanbwirischnft.

Domäne» tut» Forste«.
I . Küster.

Wird hiermit veröffentlicht. Die Herren Bürgermeister
«erden um ortsübliche Bekanntmachung der Anordnung und um
deren strenae Durchführung ersucht. . . . . . . .

Die Kgl. Gendarmerie deS Kreises ersuche ich um scharfe
Koutrollierung der Angelegenheit.

, J - ' °« 19l6‘
«aL einer Mitteilung deS Königlichen Kriegsministeriums

gehen bei diesem fortgesetzt Gesuche um Bewilligung von Unter,
fiüvnnaen an Familien in de« Dienst emgetretenerM-nnschaften
auf Grund des Gesetze? vom 28. Februar 1888/4 August 1914
sowieu« Prüfung von Bescheiden auf solche Gesuche ein.

Hierdurch erleidet die Behandlung der Gesuche, bei der Be«
schleuoiguug geboten ist, eine unerwünschte Verzögerung.

Unter Bezugnahme ans den Runderlaß vom1. September d.
m — V 3175 — ersuche ich Euere Hochwohlgeboren daher er.
aeb'enü gefälligst zu veranlaffen, datz die in Betracht kommenden
Kreise durch die KrctSblätter oder TageSzeitnngen über die« nbrin*
auna von Gesuchen in Angelegenheiteu der Familiennnterstützuogen
von neuem belehrt und dahin aufgeklärt werden, daß daS Kriegs*
Ministerium, als nicht zuständig, alle Gesuche an die Zivilvemaltungs«
behörden abgibt.

Kerli «. den 27. Dezember 1914.Der Minister de* Innern.
Y 6310 3 - A. : von Jarotzky.

Uh  sämtliche Herren Regierungspräsidenten.
Abdruck den Herren Bürgerweistcru beS Kreises zur Kenntnis

und Mitteilung au die Interessenten, daß Anträge auf Sewihrnng
von Familien-Unterstützunge» nach dem Ges. v. 28. 2. 88 und 4.
8 14 nur bei Ihnen anzubringen sind. Sie beantworten daS vor.
aekckiriebenr Formular und reichen den Antrag hierher ein. Zur
Entscheidung ist nach§ 6 deS Ses. vom 28. 2. 88 allein und end*
aülria die hierfür gewählte KrelSkommisstonzuständlg.
fl ^Alle an andere Adressen gerichteten Gesuche und Beschwerden
gelangen ans einem Umweg wieder an Sie zum Beucht und an
die KreiSkommisston zur Entscheidung.

Westerburg , den 11. Jauuar 1915.
W Ser Ziniinorsttzende»er « rfabkotnntWo«

des Kreises Westerburg.

«u« «»laß einzelner Fälle bemerke ich daß die von de«
>l,ntr«lkomitee der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz herauSge.
gebeneu Plakate über die . Kreuz-Pfenuig-Marken" (Kreuz-Pfeonig.
Sammluna 1914) der polizeilichen Stempelung nicht bedürfen-
Sammlung^ g,boren - Hochwohlgeboren- ersuche ich er.
gebend die Polizeibehörden mit entsprechender Weisung zn versehen.

Kerli « , den 19. Dezember 1914. «»«en«ve qonk N»r Minister de» Inner ».
I . U.: v. DrewS.

Abdruck de« OrtSpolizeibehörden de« Kreises «» «t'.iS.
Mesterbttrg » den 7. Januar 1914. Der Kandr« .



Er unterliegt keinem Bedenken, wenn die Standesbeamten
Sterbefülle von Militärpersonen auch auf Grund der ihnen un¬
mittelbar von den Truppenteilen zugehenden Anzeigen in da?
Sterberegister Anträgen. Der durch meines Erlaß vom 19. Oktober
d. ZS. — la 2966 — mitgeteilte Erlaß des KriegSministeriumS
vom 11. Oktober d. IS . bezweckte nur eine Erleichterung der
Truppenkommandenre und beseitigt deshalb die i« der Verordnung
vom 20. Januar 1879 begründete Zulässigkeit von direkten Einzel,
anzeigea nicht, ssfern diese nur von der gemäß§ 14 d a. a. O.
zuständigen Stelle erstattet werden. Zm übrige» läßt der § 14 b
für alle Militärpersonen, die zu einer Truppe gehören, wahlweise
zu die Anzeige durch den Regimentskommandeur oder durch den
Kommandeur des betreffende« Ersatztruppenteils, also deS Ersatz¬
truppenteils derjenigen Truppe, der der Verstorbene angehörte.
Hieran ist umsomehr festzuhalten» als damit für den Standesbe¬
amten der einfachste Weg gegeben ist, Mitteilungen die ihm etwa
vo« zur Anzeige nicht zustindigen UnterbefehlShaber» der mobilen
Truppe oder auch voo anderer glaubwürdiger Seite direkt zugehen,
dem Ersatztruppenteil zur Erstattung der vorgeschriebcnen Anzeige
zu übermitteln. Jo solches Fällen wird vielfach schon sogar die
amtliche Bestätigung deS Inhalts der Anzeige durch den Komman-
deur deS Ersatztruppenteils ausreichen, um dem Standesamt die
Usterlage zur Eintragungi» Sterberegister zu gewähren, da in
der amtlichen Bestätigung der betreffenden Angaben eine Anzeige
deS sie bestätigenden Kommandeurs unbedenklich erblickt werde»kano.

Dabei mache ich darauf aufmerksam, daß der § 13 der Aller-
höchsten Verordnung eine bestimmte Form der dienstlichen Beglau-
biguug nicht vorschreibt, und daß die Vorschriften im § 2 Ziffer 6
und § 3 Ziffer 6 der Anlage9 zur HerreSordnung nur dir Be¬
deutung einer Dienstanweisung an die Truppenstäbe haben. Im
Sinne deS§ 13 der Verordnung wird als ausreichende dienstliche
Beglaubigung jedenfalls stets die Unterstempelung der Anzeige mit
dem Regimentsstegel bezw. dem Siegel des betreffenden Ersatz¬
truppenteils angesehen werden könne» ; es liegt aber auch kein
Grund vor. die bloß handschriftliche Vollziehung oder Beglaubigung
durch die anzeigebcrechtigteStelle zurückzuweisen, wenn die Anzeige
sonst nach Form und Inhalt zu Zweifeln an ihrer Echtheit feinen
Anlaß bietet. „

Für den Standesbeamten kommt es überall nur darauf an,
daß ihm eine« «zeige vo» der zur Anzeige berufenen Stelle (§ 14
litt, a u«l>b) zugeht, und daß die Anzeige ihm in dienstlich be-
glaubigter Form übermittelt wird, aus der die amtliche Bestätiguug
des Inhalts zweifellos erhellt. ^ .

3m übrigen wird gerade die Vermittlung der betreffende«
Ersatztruppenteile kleine Unvollständigkeite» oder Unkorrektheiteo am
schnellsten beseitigen könne«. Die mobilen Truppe» sind unter aller
Umständen mit Rückfragen zu verschonen. . ^ , vi

Ich vertraue, daß danach die Einzelfalle für die Erledigung
keine besonderen Schwierigkeiten bieten und daß die Standes¬
beamten siL deren Erledigung im Zusammenarbeiten mit den hei¬
mischen Behörden nach Kräften annehmen werden, um ohne weitere
Belastung der im Felde stehenden Truppenteile deu Jatereffe«
der Htnterhliebeoeu der gefallene« Krieger tunlichst entgegenzukommen.

Die BertchtSaulageo folgen zur entsprechenden Erledigung zurück.
Au den Herrn Regierungspräsidenten iu Schleswig.

Abschrift zur gefälligen Kenntnis und gleichmäßigen Verstündi-
gung der Standesbeamte».

-erlin , den5. Dezember 1914.
I s 3551. Ser Minister de« Innern . I . » - gez. v. Jarotzky.

An die Herren Regierungspräsidenten(auSg. Schleswig) pp.

de« meisten Fülle« gelinge« wird, zwischen dem Lehrherr« bez» .
feinem Vertreter und dem gesetzlichen Vertreter de? Lehrling? einen
im wohlverstandene» Jnterefle beider Parteien liegenden billige»
Ausgleich herbeizuführen. Abgesehen davon bietet auch§ 129 Abs.
3 Satz 2 der Gewerbeordnung den unteren Verwaltungsbehörden
die Möglichkeit, in einer Anzahl von Fällen wirksam eivzuzreifeo.

Kerltn, der, 8. Dezember 1914.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

Z .-Nr . IV . 9761 . Dr . Shdow.

Wird hiermit veröffentlicht.
Westerdnrs. den 14. Januar 1915. Der Kandrat.
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Bekanntmachung.
Die UebersichtSkarte der vereinigten preußischen und hessische«

StaatSeisenbahnen im Maßstab1 : 600.000 (9 Blatt) ist io diesem
Jahre in neu bearbeiteter Auflage erschiene,. Die Karte kann
durch die Eimon Schropp'sche Laodkarteuhandlung Berlin N. W.
Dorotheenstraße 15 bezogen werden. Der Preis von 6 Mark für
das Exemplar bleibt für den Bezog durch Staatsbehörden bestehe».
Sonst kostet die Karte8 Mark im Handel.

Wiesbaden, den 17. Dezember 1914.
Pr. I. 5. E. 746. Der Regiern «s «prSstdent.

I . V.: vo» Meister.
Abdruck den Herren Bürgermeistern des Kreises zur KeoorniS.
Westerburg, den 14. Januar 1915.

Der Borfitzende des Kreisarrsschrrsses
des Kreises Westerburg.
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Die mit de« 31. März 1915 ablaufende fünfjährige 8er-
anlagungSperiode für die Aufbringung der ans der Tätigkeit der
Handwerkskammer entstehenden Kosten vo» den Gemeinden und die
Verteilung der auf sie entfallenden Kostenanteile auf die einzelne«
Handwerker wird hiermit bis zum 31. März 1917 verlängert.

Meine Verfügung vom 16. November Pr . I. 4 A. 5689
bleibt daher für die Etatsjahre 1915 und 1916 in Kraft.

Wiesbaden, den 25. Dezember 1915.
Der Regierungopröstdent.

Pr . I. 4 « . 4826 HI. I . V. : Gizicky.
An die Handwerkskammer Hier.

wird,

Wird hiermit veröffentlicht.
Westerburg, den 14. Januar 1915. Der Landrat.

Abschrift übersende ich ergebenst zur gefälligen Beachtung. Bei
bisher erfolgten Beurkundungen von Sterbefälleo der gedachte« Art,
die von anderer Seite als vorstehend erwähnt angezeigt waren,
mag e« bis auf weitere- verbleiben. Ich ersuche aber, gefälligst
darauf z« achten, daß nickt eine doppelte Beurkundung bet etwaiger
nochmaliger Anzeige stattfiodet.

Wiesbaden. den 13. Dezember 1914. .
J .-Nr. Pr. I. 24. Sta. 1557. Der riesiernns «-Vrastdent.

I . ' ' '

Bett. Famttteannterkülgnng.
ES ist voo einem KreiSamt zur Sprache gebracht worden,

daß vo» Angehörigen der Personen des Beurlanbtenstaude» und des
Landsturms iu viele» Fällen auch dann «och die Unterstützung auf
Grund deS ReichSgesetzsS vom 28. 2. 1888/4- 8. 1914— Familien¬
unterstützung— erhoben wird, nachdem der Einberufene bereits zur
Entlastung gekommen ist. Diese Unregelmäßigkeiten verursachen
de« Civilbehöide« »«nötige Schreibarbeit, die in dieser überaus
arbeitsreichen Zeit vermieden werden muß. Auch im Jntereffe der
Einberufenen liegt es, daß EebührniS-Ueberhebnngen nicht statt¬
finden, da oft die Zurückerstattuog solcher Gebühlniffe auf Schwie¬
rigkeiten stößt.

Die Ersatz-Truppenteile werde» hiermit angewiesen, die Ort«,
behördcn vo» jeder Entlastung von Maunfchaflen unter Angabe
deS RamenS, Datum und Ort der Geburt sowie deS Tages der
Entlastung io Kenntnis zu fetzen. ES empfiehlt sich, Postkarte»
mit Ueberdruck zu verwenden.

Frankfurt a. M., den 19. Dez. 1914.
KteUvertr. Generalkommando XVIII. Armeekorps.

Vo« Seiten des Generalkommandos. Der Ehef des Stabes.
Abt. Ilb. I . No. 8230. gez. de Graaff, Generalmajor.
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An die Herren Standesbeamten Der Land¬
gemeinden des Kreises.

Abdruck zur Beachtung. , Ä , oti
ES empfiehlt sich, einen Sooderabdruck deS KreiSbl. zu den

General-Akten zn nehmen. , ^ ^
Westerburg, den 22. Dezember 1914. Der Landrat.

Abdruck den Herren Bürgermeistern des Kreises zur Kenntnis
und Beachtung. Die eingehenden Mitteilungen betr. Entlastung
sind deu Unterstützungs-Bogen beizufügen.

Westerburg, den 13. Januar 1915.
Der Vorfitzenve »es KreisanSschnfies

des Kreises Westerburg.

ES ist bei mir zur Sprache gebracht worden, daß im Hand¬
werke die Eioziehunt zahlreicher Lehrherrco zum Heeresdienste
Schwierigkeiten wesen der weiteren Ausbildung der ihnen anver¬
trauten Lehrlinge hervorrnft. Ich ersuche Sie, die beteiligten Kreise
darauf hinzuweisen, daß sofern der einberufeoe Meister nicht sür
Bestellung eines für die Anleitung deS Lehrlings verantwortlichen
Vertreters zu sorgen in der Lage ist, es Aufgabe der Innungen
und gegebenenfalls auch der Handwerkskammernsei» wird, hier
eine beratende und vermittelnde Tätigkeit auszuüben.

Rach den in einzelnen Bezirken bereits gemachten günstigen
Erfahrungen ist zu erwarten, daß es einer solchen Vermittelung in

Mitteitnn - en dev KohmateriatsteUe de« Kandroirtfchaft»-
Ministerinm«.

Fürsorge für die nächstjährige Ernte.
In der letzten Sitzung der Kunstdünger -Interessenten , die

im November im Landwirtschaftlichen Ministerium stattgefunden
hat , standen die Erörterungen über die Beschaffung des Stick¬
stoffdüngers im Vordergrund . Bekannt ist , daß die gesamten
vorhandenen Bestände an Salpeter aller Art für die Herstellung
von Munition von der Heeresverwaltung in Anspruch ge¬
nommen werden müssen . Darüber hinaus muß noch ein Teil
des vorhandenen und neu erzeugten schwefelsauren Ammoniaks
in Salpeter umgewandelt werden . Das für diesen Zweck not¬
wendige Ammoniak ist glücklicherweise in so großen Mengen zu
beschaffen , daß noch ein beträchtlicher Ueberschuß verbleibt . Vom
Standpunkt der Landwirtschaft ist es natürlich zu bedauern , daß
ihr außer allem Salpeter auch noch eine erhebliche Menge von
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t bez » . Ammoniak, das bisher ausschließlich der Landwirtschaft als wert-
gZ einen voller Stickstoffdünger zur Verfügung stand , entzogen werden
billige» muß . Ihr bleibt für die 1915er Ernte nur ein zurzeit nicht ge-

29 « bs. mau festzustellender Teil der Ammoniak -Erzeugung und der Kalk-
,-Hörden stickstoff. Daß hierdurch der Bedarf an Stickstoffdünger für die
i8reifen. Landwirtschaft nur zu V4 oder l/5 gedeckt werden kann, ist be¬

reits früher hervorgehoben worden . Wenn nun auch seitens der
Reichs- und Staatsregierung die schleunige Einleitung einer um- |
fangreichen Produktion an schwefelsaurem Ammoniak und Kalkstick- ,
stoff unter Benutzung des Stickstoffs der Luft als Rohmaterial I
geplant wird uud diese Pläne bereits greifbare Gestalt angenom- [
men haben, so ist es doch nicht möglich, hierdurch der Land-

- Wirtschaft neue Mengen von Stickstoffdünger so zeitig zuzuführen,
daß sie für die Ernte 1915 noch Verwendung finden können,

stsstsche» 3 )jefe Mengen kommen bei äußerster Beschleunigung erst für die
n diesem Ernte 1916 in Betracht , denn es ist szu bedenken, daß zunächst
te kau» j, er  sg a„ der Fabriken 6—8 Monate in Anspruch nimmt und
N- W - daß nach ihrer Fertigstellung erst einige Monate gearbeitet wer-

^rk für den muß , bevor eine namhafte Menge für den Verbrauch ver-
bestehea. r^gbar wird.

Es gibt nur zwei Mittel , die geeignet erscheinen, diesen emp¬
findlichen Mangel an Stickstoffdünger für die Ernte 1915, wenn
^ch nicht zu beseitigen, so doch jedenfalls zu mildern . Das
eine ist die möglichste Steigerung der einheimischen Ammoniak-

kellurui« Erzeugung und das zweite die möglichst zweckmäßige Verwen¬
dung des in der Landwirtschaft selbst vorhandenen organischen

«ffes Stickstoffdüngers.
Die Ammoniakerzeugung würde , wenn nicht emgegriffen

- wird , infolge des Krieges fast um die Hälfte , nämlich von 450 000
re Ber - auf 250 OOO Tonnen jährlich zurückgehen, weil aus naheliegenden
keit der Gründen die Hauptverbraucher des Kokses, die Hochöfen, nicht
und die voll im Betrieb sind. Da aber das Ammoniak als Nebenpro-

einzeluru dukt der Kokereien anfällt , so ist eine Steigerung der Ammoniak-
crt. Erzeugung nur dadurch möglich , daß wenigstens ein Teil des
l . 5689 Kokses, den sonst die Hochöfen verbraucht hatten , anderweit ver¬

braucht wird . Verstärkt wird die Notwendigkeit der Steigerung
des Koksverbrauchs auch dadurch , daß als weitere Nebenprodukte
der Kokereien Stoffe gewonnen werden , die für die Herstellung
gewisser Explosivstoffe bei der Munitionsherstellung gänzlich un¬
entbehrlich sind, und daß das von der Marineverwaltung ge¬
brauchte Heizöl aus dem ebenfalls als Nebenprodutt der Kokereien
und Gasfabrik gewonnenen Teer hergestellt wird . Die Tatsache,
daß die städtischen Gasfabriken bei der Knappheit anderer Be¬
leuchtungsstoffe mindestens im Dollbetrieb arbeiten , ist zwar er¬

morde», freulich, fällt aber bei der wegen des geringen Prozentsatzes , den
und des die Gasfabriken zu der Gesamt -Ammoniak - Erzeugung beisteuern,

»»g auf wenig ins Gewicht.
Zur Vermehrung des Verbrauches an Hüttenkoks hat die

Reichsregierung eine Lombardierung des Roheisens , außerdem
die Einführung eines billigen Tarifes für Eisenerze ins Auge

überaus gefaßt. Ferner haben dje Reichs - und Staatsressorts die Ver-
reffe. der wendung von Gas » und Hüttenkoks an Stelle von Kohlen im

Bereich ihrer Verwaltung in allen Fällen angeordnet , in denen
dieser Ersatz technisch möglich ist. Diese Anordnungen haben,
wie schon jetzt erkennbar ist, einen Erfolg gezeitigt. Aber auch
die an der ganzen Frage am unmittelbarsten interessierte Land-

Anzabe Wirtschaft muß zu ihrem Teil an der Steigerung des Koksver-
lgeS der brauches beitragen.

In den Brennereien , Stärke - und Zuckerfabriken. Kar-
toffeltrocknungs-Anlagen , in Futterdämpfern , Lokomobilen jeder
Art , Küchenherden und Zimmeröfen , kurz in allen Feuerungen,

R s  die ganz oder teilweise mit Koks geheizt werden können, muß
rvtaoes . soviel als möglich die Kohle durch Koks ersetzt werden. Wenn

r- aber auch hier ein merkbarer Erfolg erzielt werden soll, dann
KeuitniS mu& das allgemein geschehen. Wer sich damit beruhigt , daß
»tlasiu»a nun  anderen wohl zum Koksbrand übergehen werden, er

selber aber sich der Unbequemlichkeit , statt dem gewohnten Brenn¬
material Koks zu verfeuern , nicht zu unterziehen brauche, der
handelt in der gegenwärtigen Lage unpatriotisch . Also in allen
Feuerungen soviel als irgend möglich die Kohle durch Koks
ersetzen!

Auf Anregung des landwirtschaftlichen Ministeriums hat
der Leiter der technischen Abteilung des Vereins zur Förderung
der Moorkultur , Herr Arland , in einer landwirtschaftlichen

nten, die «.Brennerei und an sonstigen Feuerungen die Möglichkeit, KokS zu
gefunden verbrennen , praktisch ausprobiert . Hierbei hat sich gezeigt, daß
:s Stick- ssich in allen Feuerungsanlagen , die mit Rosten versehen sind,
gesamten Zechenkoks und Gaskoks in Mischung mit Schwarzkohlen und
wstellung mit Braunkohlen -Briketts sehr gut verwenden lassen. Zweckmäßig
ruch ge- ffst, wenn der Koks für diesen Zweck zu nußgroßen Stücken zer-
ein Teil srleinert wird.
unoniaks > Bei Dampfkesselanlagen mit schwachem Zug durch niedrige
reck not« 'Schornsteine ,oder längere horizontale Rauchkanäle kann die
engen zu Dampfleistung bei der Koksfeuerung allein oder als Zusatz zu
>t. Vom ianderen Brennmaterialien durch Anordnung eines einfachen
lern, daß Dampfgebläses unter dem Rost , welches von jedem Schlosser Her¬
enge von bestellt werden kann , wesentlich erhöht werden.

»ufser

ischaft»-

Bei Dampfkesseln mit gutem Zug und geeigneten Roststäben
von 4—6 wm Luftspalten ist unter Umständen Gaskoks allein zu
verfeuern , bei Schmelzkoks dagegen muß wegen des schwereren
Anbrennens dieses Materials stets ein Grundfeuer von Stein¬
kohlen oder Braunkohlen vorhanden sein, worauf dann mit Koks
weiter gefeuert werden kann.

Durch die angestellten Versuche ist ermittelt worden, daß
sich bei Kesselanlagen die Kosten pro 1000 Lg Betriebsdampf
bei der Verfeuerung von Steinkohlen oder Braunkohlenbriketts
mit Zusatz von >/s Gaskoks ziemlich gleich wie bei Steinkohlen¬
feuerung stellen, bei einem Zusatz von ' /r Gaskokr sich um etwa
4—5°/, erhöhen würden . Bei Zusatz von % Schmelzkoks wür¬
den sich die Dampfkosten um etwa 5—6°!, und bei einem solchen
von % Schmelzkoks um etwa 10—12°!, steigern.

Hierbei ist zu bemerken, daß die in der Versuchsanlage fest¬
gesetzten Preise für die Brennmaterialien zugrunde gelegt sind,
wobei die Preise für Gaskoks um 10°!, und diejenigen für
Schmelzkoks sogar um 25°l0 höher sind als die Steinkohlenpreise,
und zwar in allen Fällen inkl. Ausfuhr , also frei Kesselhaus
gerechnet.

Bei der großen Bedeutung der Frage sollte trotz der ent-
stehenden nicht wesentlich höheren Kosten die Verwendung von
Koks überall stattftnden , wo es irgend technisch möglich ist.

Bezüglich des zweiten Punktes , der zweckmäßigeren Ver¬
wendung des in der eigenen Wirtschaft vorhandenen organischen
Stickstoffs, kommt folgendes in Betracht.

Bei dem gänzlichen Mangel an Salpeter und dem unzu¬
reichenden Vorrat an Ammoniak und Kalkstickstoff fehlt die Mög¬
lichkeit, die Getreidesaaten im Frühjahr mit der üblichen Menge
von leichtlöslichem Stickstoff als Kopfdünger zu versehen. Jedem
Landwirt ist aber bekannt , daß durch die Verabreichung von
25—100 Pfund Salpeter auf den Morgen — je nach dem Stand
der jungen Saaten — im Frühjahr die Erträge um mehrere
Zentner gesteigert werden . Die Jauche enthält einen ebenfalls
leicht löslichen Stickstoff, u . z. im Mittel 0,25°/,. Dabei ist natür¬
lich Voraussetzung , daß das Regenwasser von ihr ferngehalten
wurde, daß also die Jauche in unverdünnter Form vorliegt. ES
liegt nahe, die Jauche als Ersatz für Salpeter zur Kopfdüngung
zu gebrauchen. Da es sich um verhältnismäßig schwache Gaben,
aber möglichst gleichmäßige Verteilung handelt , und eine gleich¬
mäßige Verteilung so schwacher Gaben in flüssiger Form praktisch
unmöglich ist, muß die Jauche mit Torfmull vermischt werden,
der in beliebigen Mengen zu haben ist.

Auf Anregung des landwirtschaftlichen Ministeriums sind
praktische Versuche gemacht worden , die ergeben haben, daß bei
Vermischung von 5 Zentner Jauche auf 1 Zentner Torfmull bei
inniger Mischung beider durch Hin - und Herschaufeln eine Masse
entsteht, die feinkrümelig genug ist, um mit der Hand in gleich¬
mäßiger Verteilung auf die Getreidefelder ausgestreut zu werden.
Die Mischung wird am besten in dichten Kastenwagen lose auf
das Feld gefahren und unter Verwendung von Körben oder
anderen größeren offenen Gefäßen ausgestreut . Säcke sind
für diesen Zweck ungeeignet . Die oben angegebene Mischung
enthält in 6 Zentnern 1,25 Pfund leichtlöslichen Stickstoff, also
in einem Zentner rund 0,20 Pfund . Will man also eine Gabe
von 50 Pfund Salpeter mit 8 Pfund Stickstoff ersetzen, so müssen
40 Zentner der Torfmulljauchemischung ausgestreut werden. Der
zu 6 Zentner Mischung gebrauchte Zentner Torf kostet frei Hof
durchschnittlich 1,30 M . Auf einen Zentner der Mischung ent¬
fallen also rund 22 Pfg . Die Kosten der Mischen?, Ausfahrens
und Ausstreuens berechnen sich auf 18 Pfg ., der Zentner kostet
also auf das Feld ausgestreut 40 Pf ., so daß sich für jene 40
Zentner 16 M . ergeben . Die Kosten für die Beschaffung und
das Ausstreuen von 50 Pfund Salpeter betragen 5,75 M . Die
Jaucheverwendung stellt sich also wesentlich teurer . Der Umstand,
daß auf den meisten Gütern die russisch-polnischen Schnitter den
gauzen Winter hindurch beschäftigt werden müssen und diese zu
ermäßigten Löhnen zu arbeiten bereit sind, wird aber die im
wesentlichen aus Arbeitslöhnen bestehenden Kosten wesentlich her¬
abmindern lassen. Es ist außerdem zu berücksichtigen, daß bei
den herrschenden hohen Getreidepreisen eine volle Deckung der
Kosten eintritt ; außerdem zwingt die dringende Notwendigkeit,
in den nächsten Jahren aus nationialen Gründen hohe Getreide¬
ernten zu erzielen, dazu dieses Verfahren überall in dem Um¬
fange durchzuführen , in dem die Möglichkeit dazu gegeben ist.
Zu der Ausführung darf natürlich nicht erst im Frühjahr ge¬
schritten werden , es muß vielmehr den ganzen Winter hindurch
in dem Maße angewendet werden , in dem die Jauche anfallt.

Die überhaupt verfügbare Jauche wird dadurch in der
gegenwärtigen Kriegszeit im Interesse der Beschaffung von Brot¬
getreide sehr viel besser verwertet , als wenn sie, wie sonst ubuch,
in flüssiger Form den Aeckern und Wiesen zugesührt wird. Die
Verwendung der Jauche in flüssiger Form zur Düngung klemerer
Flächen bedeutet stets eine Vergeudung des dann enthaltenen
leicht löslichen Stickstoffs . Durch Vermischung der Jauche mit
Torfmull läßt sich der darin enthaltene Stickstoff ebenso hoch ver¬
werten, wie der Salpeterstickstoff . Von einem vollen Er >atz der



Salpeterkopfdüngung kann natürlich schon deshalb keine Rede
sein, weil nt den meisten Wirtschaften die verfügbaren Jauche-
mengen bei weitem nicht ausreichen, um alle Getreidesch age rm
der erforderlichen Kopfdüngung zu versehen. Aber em recht
namhafter Erfolg kann dadurch zweifellos erzielt werden, und m
der gegenwärtigen Zeit müssen alle Mittel herangezogen werdm,
die aeeianet sind, die Erträge des Brotgetreides zu steigern. Es
sollten deshalb alle schwächer bestandenen Saaten mit emer
Torfmull-Jauchedüngung versehen werden; wenn nur wenig
Jauche zur Verfügung steht, so sollten für solche Saaten wenig¬
stens 4 Pfund Stickstoff, entsprechend 25 Pfund Salpeter oder
20 Zentner Torfmull -Jauchemischung auf den Morgen gegeben

" **̂ Aber auch dort, wo von einer solchen Verwendung der
Jauche zur Kopfdüngung abgesehen wird, sollte Torfstrru und
Torfmull bei der Einstreu in den Ställen neben Streustroh und
zur Konservierung des Stalldüngers auf den Dungerstatten tn
diesem Jahre in allen Wirtschaften im weitesten Maße zur Ver¬
wendung kommen, damit kein Tropfen Jauche ungenutzt abfluß
und der heute so besonders wertvolle m der eigenen Wirtschaft
erzeugte organische Stickstoffoorrat vor Verlusten möglichst be¬
wahrt bleibt.
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, ?8 ittSSei im Sinne vorstehender Verfügung gelten

General der Infanterie.

Vormittags « m ly Uhr anfa » ge«b,
kommen im hiesigen Gememdewald

518 Rmtr . Buchen-Schert und Knüppel,
8605 Buchen-Wellen

öffentlich meistbietend zum Verkauf.
Der Anfang beginnt im Drstrrkt Licht -nb -rg . - ----
Die Herren Bürgermeister werden um Bekanntmachunbuch
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werden in hiesigem Gemeindewald, Drstrrkt Wichelwehr

2 Eichen-Stämme , 1,67 Festm.,
1 Weichholz-Stamm , 0,64 Festm.,
7 Nadelholz-Stämme , 1,90 Festm.,

86 Rmtr . Eichen-Nutzholz,
355 „ Buchen-Scheit- und Knüppelholz,

26 „ Weichholz,
2125 Stück Eichen-Wellen,
8875 „ Buchen-Wellen,
300 „ Weichholz-Wellen,

Distrikt Borwacker wwd Gräfenbrwch
16 Rmtr . Kiefern-Knüppelholz,

800 Weichholz-Wellen

offentüch ^ ^ n^ Bürgermeister werden um gefällige Bekank
machung ersucht.
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«wd Keutepferbe«.
Die nächste Versteigerung von kriegsunbrauchbare» MiliI

und Beutepferden findet am Samstag , den 16. Januar 1915. v»>
10 Ubr. im Hof der neue« Dragouerkaserue tu Mainz . * ,
bachertzraße statt. Es kommen etwa 25 Pferde (vorwiegend tragt!
Stuten) zum Verkaufe.

Die VerkaufSbedioguugen find die gleichen wie seither.
Ein Vertreter der LandwirtschaftS-Kammer wird zur «
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bet Jnaeud'KöM- iSnien hierauf hinruweisen.
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Bekanntmachung.
Die beim Hause des Herrn Heinze abzweigende Stt

nach Willmenrod hat die Bezeichnung „ Kr - «prinz -« ftr »s
erhalten, was hierdurch zur öffentlichen Kenntms gebracht« i

Westerburs , den 12. Januar 1915.Der Magistrat
Ka »V-l.
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sofort ei«. Verheiratete werden bevorzugt^
Buderus sche Eisenwerke ,
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